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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Einkommensteuer: Selbstunterhaltsfähigkeit eines volljährigen Kindes mit Be-
hinderung bei Bezug von Erwerbsminderungsrenten und von ALG II 
Urteil vom 25.09.2025, Az: III R 20/23  

2. Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags bei Mitvermietung 
einer fest mit dem Grundstück verbundenen Betriebsvorrichtung (Lastenauf-
zug in einem Kaufhaus) 
Urteil vom 25.09.2025, Az: IV R 31/23  

3. Einkommensteuer: Kein Zufluss von Darlehenszinsen bei Prolongation vor 
Fälligkeit 
Urteil vom 17.09.2025, Az: VIII R 30/23  

4. Einkommensteuer: Entgeltlicher Verzicht auf Nießbrauch bei vermietetem 
Grundstück 
Urteil vom 10.10.2025, Az: IX R 4/24  

5. Einkommensteuer: Kein Verstoß gegen Unionsrecht durch Beschränkung der 
Steuerbegünstigung des § 7i EStG auf im Inland gelegene Baudenkmale 
Urteil vom 03.09.2025, Az: X R 19/22  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Einkommensteuer: Selbstunterhaltsfähigkeit eines volljährigen Kindes mit Be-

hinderung bei Bezug von Erwerbsminderungsrenten und von ALG II 
Urteil vom 25.09.2025, Az: III R 20/23 
1. Sozialleistungen, die einem volljährigen Kind mit Behinderung zufließen, sind 
grundsätzlich als finanzielle Mittel zu erfassen, die seine Fähigkeit zum Selbstunter-
halt gemäß § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes erhöhen; dies gilt 
auch für das frühere Arbeitslosengeld II (ALG II) und das Bürgergeld nach §§ 19 ff. 
des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB II) . 
 
2. Ausnahmsweise sind Sozialleistungen dann nicht zu erfassen, wenn sie zur Deckung 
des Lebensunterhalts nicht bestimmt oder nicht geeignet sind. Eine fehlende Eignung 
von in einer Bedarfsgemeinschaft auf das Kind entfallenden ALG II-Leistungen kann 
gegeben sein, soweit sie daraus resultieren, dass kindergeldrechtlich zu berücksichti-
gende finanzielle Mittel des Kindes (zum Beispiel Erwerbsminderungsrenten) sozial-
rechtlich gemäß dem SGB II auf andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft umver-
teilt werden. 
 

  
2. Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags bei Mitvermietung ei-

ner fest mit dem Grundstück verbundenen Betriebsvorrichtung (Lastenaufzug in 
einem Kaufhaus) 
Urteil vom 25.09.2025, Az: IV R 31/23 
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1. Da Betriebsvorrichtungen bewertungsrechtlich nicht zum Grundbesitz gehören, 
schließt deren Mitvermietung die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 
1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) aus. Dies ist auch anzunehmen, wenn 
die Betriebsvorrichtung fest mit dem Grundstück beziehungsweise dem Gebäude ver-
bunden ist. 
 
2. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Mitvermietung der fest mit dem Grundstück 
beziehungsweise dem Gebäude verbundenen Betriebsvorrichtung als begünstigungs-
unschädliches Nebengeschäft anzusehen ist. Dies ist anzunehmen, wenn sie einen 
zwingend notwendigen Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grund-
stücksverwaltung und -nutzung darstellt und die quantitativen Grenzen eines Nebenge-
schäfts nicht überschreitet. Ob dies der Fall ist, hängt von den tatsächlichen Umstän-
den des jeweiligen Einzelfalls ab. 
 
3. Dabei kann dem Umstand, dass zwischen der Betriebsvorrichtung und dem Ge-
bäude beziehungsweise Grundstück eine feste bauliche Verbindung besteht --je nach 
den konkreten tatsächlichen Gegebenheiten-- Indizwirkung für die Annahme eines be-
günstigungsunschädlichen Nebengeschäfts zukommen. Auch die objektiv-funktionale 
Beschaffenheit des Gebäudes kann von (wesentlicher) Bedeutung sein. 
 
4. Eine Betriebsverpachtung ist nicht kürzungsschädlich, wenn die wesentlichen, dem 
Betrieb das Gepräge gebenden Betriebsgegenstände vermietet werden und es sich hier-
bei ausschließlich um eigenen (bebauten) Grundbesitz handelt. Wird --über eine ent-
sprechende Grundstücksüberlassung hinaus-- eine Nebentätigkeit ausgeübt, die als 
zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grund-
stücksverwaltung und -nutzung anzusehen ist, liegt ebenfalls keine begünstigungs-
schädliche Betriebsverpachtung vor. 
 
5. Die Kürzung des positiven Gewerbeertrags um den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 
3 Nr. 1 GewStG erfolgt erst nach der Berücksichtigung etwaiger Verluste. Ein Verlust-
abzug erfolgt somit auch dann, wenn der Gewerbeertrag unter dem Freibetrag liegt. 
 

  
3. Einkommensteuer: Kein Zufluss von Darlehenszinsen bei Prolongation vor Fäl-

ligkeit 
Urteil vom 17.09.2025, Az: VIII R 30/23 
Vereinbart ein beherrschender Gesellschafter mit seiner Gesellschaft, dass seine Zins-
ansprüche aus einem der Gesellschaft gewährten Darlehen später fällig werden sollen 
(Prolongation), führt die Vereinbarung nicht zum Zufluss der Zinsen beim beherr-
schenden Gesellschafter, wenn sie vor der ursprünglich vereinbarten Fälligkeit der 
Zinsen zustande gekommen ist. Das gilt unabhängig davon, ob die Prolongation 
fremdüblich ist. 
 

  
4. Einkommensteuer: Entgeltlicher Verzicht auf Nießbrauch bei vermietetem 

Grundstück 
Urteil vom 10.10.2025, Az: IX R 4/24 
1. Das Entgelt für den Verzicht auf die Ausübung eines Nießbrauchsrechts an einem 
dem Privatvermögen zugehörigen Grundstück ist eine steuerbare Entschädigung ge-
mäß § 24 Nr. 1 Buchst. a des Einkommensteuergesetzes (EStG) , wenn der Nießbrau-
cher das Grundstück zum Zeitpunkt des Verzichts tatsächlich vermietet und hieraus 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt (entgegen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs --BFH-- vom 25.11.1992 - X R 34/89 , BFHE 170, 76, BStBl II 1996, 663, 
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unter 1.b). 
 
2. Der Tatbestand des § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG setzt nicht voraus, dass der Steuer-
pflichtige, dem eine Entschädigung als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnah-
men zufließt, bei Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung unter rechtlichem, 
wirtschaftlichem oder tatsächlichem Druck stand (unter anderem entgegen BFH-Urteil 
vom 24.10.1990 - X R 161/88 , BFHE 162, 329, BStBl II 1991, 337, unter 3.). 
 

  
5. Einkommensteuer: Kein Verstoß gegen Unionsrecht durch Beschränkung der 

Steuerbegünstigung des § 7i EStG auf im Inland gelegene Baudenkmale 
Urteil vom 03.09.2025, Az: X R 19/22 
Die Beschränkung der Steuerbegünstigung des § 7i des Einkommensteuergesetzes auf 
inländische Baudenkmale ist grundsätzlich unionsrechtskonform. 
  

 

 


